
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2010/4/22 2Ob37/10w
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.2010

Norm

ZPO §499 Abs4

ZPO §541

1. ZPO § 499 heute

2. ZPO § 499 gültig ab 01.05.2022 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 61/2022

3. ZPO § 499 gültig von 01.01.1898 bis 30.04.2022

1. ZPO § 541 heute

2. ZPO § 541 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

War der Entscheidungswille des Berufungsgerichts eindeutig darauf gerichtet, das die Wiederaufnahmsklage

abweisende Urteil des Erstgerichts abzuändern, so bleibt für eine (gleichzeitige) Aufhebung des erstinstanzlichen

Urteils kein Raum.
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